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Postulat «Lebendiges Köniz mit Begegnungsräumen» (SP, EVP-glp-Mitte-Fraktion, Grüne, Junge
Grüne)

Ein lebendiges Köniz braucht Begegnungsräume, wo sich alle Bevölkerungsschichten aktiv beteiligen,
begegnen und vernetzen können. Ob dies in einem Quartierzentrum, einem Familientreff oder in einer

Dorfbeiz stattfinden kann, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass diese Strukturen durch die Gemeinde
gefördert werden.

Der Gemeinderat wird beauffragt, folgende Aspekte für ein «Lebendiges Köniz mit Begegnungsräumen» zu
prüfen:
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Gesellschaftlicher Bedarf: Welche soziokultureilen Angebote bestehen bereits? Was ist der
Bedarf einzelner Quartiere und Ortsteile aufgrund deren Bevölkerungsstrukturen?
Raum: Welche gemeindeeigenen Liegenschaffen eigenen sich (auch temporär) als
Begegnungsräume? Gibt es gemeindeeigene Areale, bei denen eine Entwicklung bevorsteht,
die sich für eine zweckgebundene Zwischennutzung eignen würden?
8ynergien mit Gemeindeaufgaben: Welche Synergien können zwischen Aufgaben der
Gemeinde und möglichen Angeboten von Begegnungsräumen genutzt werden und wie
bringeri wir die vorhandenen Institutionen näher zusammen? Bspw. Durch Raumnutzung
durch Beratungsangebote (z.B. Fachstelle Prävention, Fachstelle Alters- und Jugendarbeit
etc.) oder Tagesschulen, Jugendtreffs, Musikschule, Bibliothek etc.?
Finanzierung und Betrieb: Wie können die vorhandenen finanziellen Mittel am effektivsten

genutzt werden (bspw. Kriterien zur Priorisierung von Vorhaben im Bereich
Quartierentwicklung)?
Unterstützung: Welche nicht monetären Leistungen gibt es, um die Trägerschaft von
Begegnungsräumen zu unterstützen (bspw. Koordination von Freiwilligenarbeit, Unterstützung
bei Betriebsbewilligung, Kommunikations-Plattformen, Knowhow...)?
Initialisierung top-down oder bottom-up: Wie kann die Zusammenarbeit zwischen der
Gemeinde und den Quartierleisten, Orts- und Quartiervereinen oder anderen Trägerschaffen
für die Planungsphase institutionalisiert werden?

Bei der Bearbeitung des Prüfauftrages sollen Quartierleiste, Ortsvereine und wo immer möglich die
Bevölkerung selbst aktiv partizipieren können.

Begründung

Das Vorhandensein von Begegnungsräumen verbessert das nachbarschaftliche Zusammenleben und

fÖrdert das Mitwirken der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit ihren jeweiligen Ressourcen,
Bedürfnissen und Ansprüchen.

Es gibt in Köniz auf der einen Seite viele Menschen, die gerne ihre Zeit und viel Herzblut in die
Quartierarbeit investieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die gerne Freizeitangebote in der
Nachbarschaft nutzen oder Unterstützungsbedarf haben. Genau dies ermöglichen Begegnungsräume. Die
Gemeinde hat hier die Möglichkeit den Weg für solche niederschwelligen Begegnungsräume zu ebnen,
indem sie sich im Rahmen dieses Prüfauffrages Gedanken dazu macht, welche Hilfestellungen ?
Berücksichtigunq der aktuellen Finanzlaqe möglich sind.

Mit Begegnungsräumen (Quartierzentrum, Familientreff, Jugendraum, integrative Dorfbeiz) erreichen wir
unter anderem:
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Ganzjährige Freizeitangebote für alle, insbesondere aber auch für sozial schwächer gestellte
Bevölkerungsgruppen. Diese Angebote leisten einen wichtigen Beitrag zur Prävention und
Integration.

Stärkung des gesellschafilichen Zusammenhaltes durch Freiwilligenarbeit und Vernetzung der
BevÖlkerung untereinander
Quartierarbeit als Schnittstelle zur Verwaltung

30. August 2021, Claudia Cepeda, Sandra Röthlisberger
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Dringliche Motion (SVP): «Vertiefte Abklärungen zu Insourcing «Grün Köniz» mit Vorlage
Bericht ans Parlament»
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Der Gemeinderat wird beauftragt, dem Parlament das Vorhaben «Grün Köniz» detailliert inZahlen und Fakten in einem Bericht zur Kenntnisnahme vorzulegen (Art. 64 GRP) und damit dieHaltung des Parlaments zu diesem Thema einzuholen. In diesem Bericht sollen die bisherigenKosten für Aufiräge den internen Vollkosten des geplanten Insourcings gegenübergestellt
werden. Dabei sind alle finanziellen Aufwendungen (fundierte Annahmen) für die Anschaffungzusätzlich benötigter Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, wie auch der zusätzliche Personalaufwand
(inkl. Sozialleistungen) auszuweisen.
Eine Weiterentwicklung des Insourcings ist zu sistieren, bis zum Zeitpunkt, wo die konsultiertepolitische Meinung bekannt ist. Äussert sich das Parlament mehrheitlich ablehnend zum
Vorhaben "Grün Köniz", soll der Gemeinderat seine diesbezüglichen Entscheide in
Wiedererwägung ziehen.

Begründung:

Parlamentsmitglieder konnten aus den Medien und Podiumsdiskussion entnehmen, dass eine
Diskussion der bisher tätigen Gaitenbaufirmen und Friedhofgärtnereien und der Direktion Umweltund Betriebe DUB unter der Leitung von Hansueli Pestalozzi entfacht ist. Streitpunkt ist scheinbar
das olnsourcinga der Friedhofpflege und Parkanlagen in ein «Grün Köniz» und der dazu
veröffentlichte Betrag, welcher die Gemeinde dadurch einsparen will.
Wirtschaftsförderung hat auch mit der Vergabe von Aufträgen an gemeindeansässige KMU-s zutun. Wenn der Gemeinderat es bewusst in Kauf nimmt, Gewerbebetriebe (hier aktuell Gartenbauund Friedhofgärtnereien) zu brüskieren, sollten zumindest die Angaben zu den einsparenden
Beträgen fundiert abgeklärt sein und die Vollkosten des ««lnsourcings» auch dem Parlament
offengelegt werden. Somit wird eine konsultierte politische Meinung sichtbar.

Dringlichkeit:

Da die Gründung «Grün Köniz» bereits im volle Gange ist, sollten die - in der Motion
eingefordeiten - Kostenübersicht inkl. Sparmöglichkeiten, dem Parlament so rasch wie möglichzur Verfügung stehen, damit eine rasche Entscheidung getroffen wird. Sollte die Motion eventuell
eine mögliche Richtungsänderung auslösen (Status quo), ist es wichtig, dies so rasch wie möglich
zu beschliessen, bevor bereits zu früh unnötig finanzielle Ressourcen verbraucht werden.

30. August 2021

Kathrin Gilgen
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Motion FDP - Eine moderne Gemeinde braucht eine adäquate, schlanke, effiziente und

kostengünstige Verwaltungsstruktur

Vorstosstext:

Antrag:

Der Gemeinderat legt dem Parlament einen Plan zur Neuorganisation der Verwaltung in der
Gemeinde Köniz vor der im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt

Prozesse optimieren und den heutigen Bedürfnissen anpassen

Anpassung der Strukturen an die aktuellen Bedürfnisse der Gemeinde

Effizienzsteigerung durch Vermeidung von Doppelspurigkeiten

Reduktion der Kosten der Verwaltung u.a. ist auch eine Reduktion der Stellenprozente der
Gemeinderatsmitglieder zu überprüfen

Skaleneffekte generieren

Klare Strategie zum In- und Outsourcing einzelner Gemeindeaufgaben auch im Hinblick auf

die finanziellen Hintergründe und die Grössen der Direktionen

Begründung:

Die heutige Struktur und Organisation der Verwaltung der Gemeinde Köniz basiert auf dem

Projekt <«köniz. fünf» aus dem Jahr 2010. Damals wurden die 7 Gemeinderatssitze auf 5 reduziert.

Ein im Jahr 2017 eingereichter Vorstoss zur Anpassung der Organisationsstruktur wurde

abgelehnt.

Seit dem Jahr 2010 ist viel Zeit vergangen und es haben diverse Veränderungen in der Gemeinde

stattgefunden. Zudem steckt Köniz in einer recht bewegten Zeit. Sparpakete, neue Aufgaben und

das Überdenken von alten Aufgaben bestimmen die Tätigkeiten. Die Digitalisierung ist
fortgeschritten und erleichtert zunehmend viel Aufgaben der Gemeindeverwaltung. Schon
alleine in der Direktion Umwelt und Betriebe (DUB) sind Umstrukturierungen im Gange die
bedingen, dass näher hingeschaut wird. Alleine die Auslagerung der Gemeindebetriebe zwingt zu
einer Neubeurteilung. In einer solch bewegten Zeit sollte die Gelegenheit ergriffen werden, sich

grundsätzliche Gedanken über die Verwaltungsorganisation zu machen und den neuen

Erkenntnissen gemäss zu handeln.

Eine moderne Verwattung zeichnet sich heute durch schlanke Strukturen, ein hohes Mass an

Digitalisierung und niedrige Kosten aus. Dieses Ziel ist mit einer Reorganisation zu erreichen.

Es ist den Motionären bekannt, dass eine Verwaltungsreorganisation auch mit Kosten verbunden

ist. Diese Kosten allerdings sollen zu einer effizienten, kostengünstigeren Verwaltung führen und
somit rechtfertigt sich der Aufwand.

Eingereicht 23. August 2021/Erica Kobel-Itten, FDP.Die Liberalen Köniz
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Umgang mit Buchgewinnen und -verlusten infolge
Gemeindeliegenschaften und -grundstücken

Dringliche Interpellation EVP-glp-Mitte-Fraktion

VOn Neubewertungen

t 7,12

VOn
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Das Bud:,;et 2022, das der Gemeinderat dem Parlament für die Sitzung vom 30. August vorlegte, enthält einen als
«Einma!effekt» bezeichneten Buchgewinn infolge einer Neubewertung von Liegenschaften und Grundstücken im
Finanzvermögen der Gemeinde Köniz. Der Buchgewinn resultiert daraus, dass die betreffenden Liegenschaften und
Grundstücke - sie sind im Baurecht abgegeben - neu mit 3.5 Prozent statt wie bisher mit 4.5 Prozent kapitalisiert
werden.

Die Volksvorlage «<Rappentöri, Abgabe von Land im Baurecht», die der Gemeinderat dem Parlament für die Sitzung
vom 23. August vorlegte, führt gemäss den Ausführungen des Gemeinderats zu einem Buchgewinn von 8.15 Mio.
CHF. Diese ist offenbar nicht im IAFP eingeplant. Auch der Buchgewinn im Rappentöri-Areal hängt mit einer
Kapitalis':erung basierend auf einem Baurechtszins von 3.5 Prozent zusammen.

Diese beiden Sachverhalte werfen die Frage auf, wie viele sogenannte Neubewertungs-«Einmal»effekte potenziell
noch eintreten können, nach welchen Kriterien diese ausgelöst werden und welche Rolle sie für die Könizer
Finanzdebatte spielen.

Der Gemeinderat ist gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Buchgewinne infolge Neubewertung von Gemeindeliegenschaften und -grundstücken sind aus
heutiger Sicht realisierbar (stille Reservenl bspw., indem man Liegenschaften und Grundstücke im
Baurecht konsequente basierend auf einem Baurechtszins von 3.5 Prozent kapitalisiert?

2. Wie wirken sich diese Buchgewinne auf die Erfolgsrechnung aus? Schlagen sie direkt auf das Ergebnis der
.5rfolgsrechnung durch oder werden sie (vorübergehend) in eine Reserve eingelegt?

3. 5ind diese Buchgewinne im IAFP eingearbeitet? Wenn nein, warum nicht?
.'.?jl'

4. 'Wer entscheidet nach welchen Kriterien darüber, ob und wann diese Buchgewinne realisiert werden?

5. Wer entscheidet nach welchen Kriterien darüber, ob und wann ebenfalls eine Neubewertung
vorgenommen würde, wenn diese zu einem Buchverlust führen würde (z. B. infolge steigender Zinsen)?

6. Mit welcher Handhabung von Buchgewinnen und -verlusten infolge von Neubewertungen kann
verhindert werden, dass die Verlässlichkeit des IAFP sinkt, weil es wiederholt zu «Einmal»effekten

; j<,ommt, die nicht im IAFP eingerechnet wareri?

-7. Müsste nicht dafür gesorgt werden, dass Buchgewinne infolge von Kapitalisierung basierend auf einem
tieferen Baurechtszins in die Zinsschwankungsreserve eingelegt, und entsprechende Buchverluste via
Zinsschwankungsreserve abgefedert werden?

Begründung der Dringlichkeit: Mit den Unterlagen für die Parlamentssitzungen im August 2021 wurden zwei
namhafte Buchgewinne infolge von Neubewertungen bekannt. Der Umgang des Gemeinderats mit solchen
Buchgewinnen ist relevant für die Finanzdebatte, da er die Verlässlichkeit der Finanzplanung beeinträchtigen kann.
In Anbetracht der laufenden Finanzdebatte und der grossen finanziellen Relevanz der Buchgewinne muss das
Parlament möglichst rasch Klarheit über den Umgang mit Buchgewinnen infolge von Neubewertungen erhalten.
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Schliern, August 2021
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